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Unter dem Eindruck von Globalisierung und
Transnationalisierung wurden in den letzten
Jahren Spekulationen über das unmittelbar
bevorstehende Ende des Staates, zumindest
aber dessen weit reichenden Einflussverlust
genährt. Das es sich dabei eher um einen
tiefgreifenden Modellwechsel im Verhältnis
von Staat und Gesellschaft handelt, erweist
die gegenwärtig zu beobachtende Neujustie-
rung wohlfahrtsstaatlicher Einflussnahme.
Sie hat nichts mit staatlichem Inter-
ventionsverzicht oder einem generellen
„Rückzug des Staates“ gemein, wie ein
Blick auf die aktuelle Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik beweist.

Berthold Vogel Die Staatsbedürftigkeit der
Gesellschaft; Hamburger Edition Hamburg
2007; 126 Seiten; 12 Euro.

Das „spannungsreiche Verhältnis von Staat
und Gesellschaft“ bildet das zentrale Thema
der jüngsten Publikation des Hamburger
Soziologen Berthold Vogel. Im Unterschied
zur lange Zeit dominanten „Staatsverges-
senheit“ der Soziologie, plädiert dieser mit
Nachdruck dafür, das Soziale wieder stärker
vom Staat her zu denken und zu analysieren.
Die von Vogel eingenommene Perspektive

fokussiert die Auswirkungen und Folgen
staatlicher Interventionen auf die Gestalt des
gesellschaftlichen Ungleichheitsgefüges und
analysiert, wie sich dieses im Zuge wohl-
fahrtsstaatlicher Transformationen wandelt.

Ausgerüstet mit der bei Ernst Forsthoff
entliehenen Formel der Staatsbedürftigkeit
der Gesellschaft beleuchtet Vogel den Zu-
sammenhang von wohlfahrtsstaatlicher
Transformation, arbeitsweltlicher De-
konstruktion und deren „ungleichheitsver-
stärkenden Konsequenzen“. Dazu verknüpft
er die politikwissenschaftliche Wohlfahrts-
staatsforschung mit einer Soziologie sozia-
ler Ungleichheit. Anstelle einer rein typen-
bildenden Analyse – wie Vogel sie an
Esping-Andersen kritisiert – öffnet er den
Blick auf die sozialen Kämpfe und Konflik-
te, die um staatliche Begünstigungen und
Vorteile geführt werden. Aus dieser Per-
spektive erscheint der Wohlfahrtsstaat als
„politisches Ordnungsmodell des Sozialen“,
das eine formative Wirkung auf die gesell-
schaftliche Sozial- und Ungleichheitsstruk-
tur entfaltet, in dem es Privilegien gewährt
oder vorenthält, Aufstiegschancen bestimm-
ter Gruppen begünstigt und andere benach-
teiligt. Als Folge des Transformationspro-
zesses vom „sorgenden“ zum „gewährleis-
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tenden“ Wohlfahrtsstaat konstatiert er struk-
turelle Verschiebungen in der deutschen
Mittelstandsgesellschaft. Deren Merkmale
waren eine Expansion von Bildungseinrich-
tungen und sozialen Sicherungssystemen.
Der mit den rot-grünen Sozial- und Ar-
beitsmarktreformen begonnene Umbau des
deutschen Wohlfahrtsstaatsmodells gefähr-
det nun diese einstigen Aufstiegswege und
Privilegien der Mittelklassen. In Konfronta-
tion mit sozialen Abstiegsängsten, Wohl-
fahrtseinbußen und drohenden Statusverlus-
ten wird die breite Mittelschicht der
Verwundbarkeit ihrer sicher geglaubten ge-
sellschaftlichen Stellung gegenwärtig. Sie
erkennt, in welchem Ausmaß ihre Position
von den Leistungen des ‚ sorgenden Staates’
abhängig gewesen ist.

Aber nicht allein die abstiegsbedrohten
Mittelklassen entdecken die gesellschaftli-
che Staatsbedürftigkeit. Im Angesicht des
folgenreichen Umbaus des deutschen Wohl-
fahrtsstaates kehrt der Staat als „Denkkate-
gorie und Ordnungsvorstellung des Sozia-
len“ in die politischen, publizistischen und
auch wirtschaftlichen Debatten um dessen
zukünftige Gestalt zurück. So überraschten
die Diskussionen auf dem diesjährigen
Weltwirtschaftsgipfel im schweizerischen
Davos, bei denen, angesichts einer steigen-
den Zahl von Globalisierungs- und Moder-
nisierungsverlierern, der Ruf nach mehr
staatlicher Fürsorge und einer stärkeren Be-
steuerung der finanziell Bessergestellten
laut wurde

Die Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft
scheint immer dann bewusst zu werden,
vermutet Vogel, wenn Staat und Gesell-
schaft in ein problematisches Verhältnis zu-
einander treten. Gegenwärtig besteht diese
Problematik in der Brüchigkeit des einstigen
Erfolgsbündnisses aus expansiver staatlicher
Sicherung und der arbeitsrechtlich geschütz-
ten Erwerbsgesellschaft.

Der „gewährleistende Staat“ mit seiner
Abkehr vom Prinzip der Status- und Le-

bensstandardsicherung auf der einen und die
Prekarisierung der Arbeitswelt auf der ande-
ren Seite produzieren neue Unsicherheitsla-
gen und -gefühle, die ihre Wirkmächtigkeit
bis weit in die „Zone der Integration“ (Cas-
tel) hinein entfalten. Anstelle eines fürsor-
genden Engagements mit weit reichender
staatlicher Absicherung fordert und fördert
der „Gewährleistungsstaat“ nun vermehrt
private Eigeninitiative und garantiert nur
noch eine einheitliche finanzielle Grundsi-
cherung. Diese Veränderungen im Leis-
tungsniveau des Staates bleiben, wie Vogel
hervorhebt, für das „soziale Ganze“ nicht
folgenlos. Als zentrale Felder, auf denen
diese Veränderungen sichtbar werden, nennt
er beispielhaft die sukzessive Umwandlung
von Wohlfahrtsverbänden in „Sozialkonzer-
ne“ sowie die voranschreitende Entgrenzung
und Flexibilisierung des Arbeitsrechts.

Um ein wissenschaftlich differenziertes
Bild der Folgen dieser Entwicklungen zu
zeichnen, hält Vogel es für unabdingbar, die
Klasseneffekte der „Institutionenfortbil-
dung“ (Schelsky) des deutschen Wohl-
fahrtsstaatsmodells in den Blick zunehmen.
Für die damit verbundene „sozialstrukturelle
Frage“ nach den Orten gesellschaftlicher
Ungleichheiten, so bemängelt er, ist die so-
zialwissenschaftliche Analyse allerdings nur
unzureichend gerüstet. Seiner Einschätzung
nach scheint das aus Frankreich stammende
und auch in Deutschland kontrovers disku-
tierte Konzept sozialer Exklusion noch der
Zeit des golden age of capitalism anzugehö-
ren, in der sich eine klare Trennlinie zwi-
schen einer Mehrheit an Gewinnern und ei-
ner Minderheit an Verlierern ziehen ließ.
Für die zwischen diesen beiden Polen ex-
pandierende gesellschaftliche Übergangszo-
ne dagegen ist der Exklusionsbegriff weit-
gehend blind.

Um die „Fallstricke des Exklusions-
begriffs“ (Castel) zu vermeiden und „den
Blick auf die sozialen Zwischenräume und
die biographischen Übergangszonen“ zu
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lenken, operiert Vogel stattdessen mit den
Begriffen der „Verwundbarkeit“ (Castel)
und des „prekären Wohlstands“ (Hübinger).
Als Prozessbegriffe analysieren beide Kon-
zepte prekarisierte Erwerbsbiographien und
fokussieren damit Abstiegsszenarien, die in
der Mitte der Gesellschaft ihren Ausgang
nehmen, aber nicht nahtlos in soziale Aus-
grenzung münden. Vielmehr handelt es sich
bei den untersuchten Lebenslagen um einen
sozialen Schwebezustand, der Stillstand
ebenso wie Auf- und Abstiegsbewegungen
kennt. Diese Uneindeutigkeiten versuchen
die beiden Begriffe zu konzeptualisieren:
Der Begriff „sozialer Verwundbarkeit“ zielt
auf die – im Prekarisierungsdiskurs gegen-
wärtig nur unbefriedigend entfaltete – Ver-
mittlung zwischen strukturellen Unsicher-
heiten auf der einen und individuellen
Fähigkeiten, diese Risken zu be- und verar-
beiten auf der anderen Seite. Der Begriff des
„prekären Wohlstands“ dagegen, der als Ka-
tegorie seit 2002 in den Sozialbericht des
Statistischen Bundesamts Eingang gefunden
hat, nimmt Einkommenszonen zwischen
„verfestigter Armut und gesicherten
Wohlstandspositionen“ in den Blick und in-
teressiert sich folglich für die Prekarität des
Wohlstandes.

Bei diesen Entwicklungen handelt es
sich jedoch nicht um einen „universalen
Trend“ hin zu immer mehr Risiko und Un-
sicherheit. Vogel redet nicht einer einseiti-
gen Verfallsperspektive das Wort, sondern
verweist zu Recht darauf, dass die gesell-
schaftlichen Veränderungen ebenfalls aus-
sichtsreiche, wenn auch riskante Chancen
bergen. Zu den GewinnerInnen der aktuel-
len Entwicklungen zählen nicht zuletzt jene
ArbeitnehmerInnen, die mit dem Leitbild
des flexiblen, aktiven und eigenverantwort-
lichen Arbeitskraftunternehmers – wie es
von G. Günter Voß und Hans J. Pongratz
untersucht wird – erfolgreich umzugehen
wissen.

Den konzeptionellen Vorschlägen für
eine adäquate Erforschung der aktuellen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen stellt Vogel
politische Empfehlungen zur Seite. Die po-
sitiv verwendete Formel von der Staatsbe-
dürftigkeit der Gesellschaft dokumentiert
seinen normativen Anspruch einer nach wie
vor möglichen Gestaltbarkeit des Sozialen
qua politischer und rechtlicher Intervention.
Der von ihm skizzierte gesellschaftliche
Wandel ist nicht Ergebnis eines naturgesetz-
lich ablaufenden Prozesses, des „Juggernaut
Wagens der Globalisierung“ (Giddens),
sondern „Resultat politischer und gesetzge-
berischer Reformvorstellung.“ Diese refor-
merische Kraft muss sich nach Ansicht Vo-
gels nicht allein der „Abstiegsverhinderung“
der Mittelklassen, sondern auch wieder stär-
ker der allgemeinen „Aufstiegsermögli-
chung“ zuwenden, um die drei zentralen
Versprechen wohlfahrtsstaatlicher Gesell-
schaften auf sozialen Aufstieg, Fairness und
soziale Sicherung faktisch einlösen zu kön-
nen. Neben einer Stärkung der Hilfebedürf-
tigen in den sozialen Randlagen plädiert
Vogel daher für die „Herstellung sozialer
Durchlässigkeit als Vitalitätsprinzip freier
und offener Gesellschaften.“

Auf die empirische Einlösung von Vo-
gels zentralen Thesen zum Zusammenhang
von politischer Gestaltung und sozialem
Strukturgefüge darf man gespannt sein.

Allerdings ist sicherlich ein Schwach-
punkt der vorgelegten Studie, dass die Ver-
bindung von strukturellen Unsicherheiten
und deren subjektiver Bewältigung, zwi-
schen objektiver und „gefühlter“ Prekarität,
wie Vogel sie mit seinem Konzept „sozialer
Verwundbarkeit“ nahe legt, weitgehend un-
ausgeführt bleibt. Zudem hätte man sich von
einem Autor, dessen erklärtes Vorhaben es
ist, das Soziale wieder verstärkt vom Staat
her zu denken, konkretere politische Weg-
marken und Handlungsimpulse gewünscht.
Dennoch ist es ein rundum anregender und
lesenswerter Beitrag.




